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Verkauf
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Anschrift

JUVE Verlag  
für juristische Information GmbH
Sachsenring 6
D-50677 Köln

Tel.: 	 0221/91 38 80 – 0
E-Mail: 	 anzeigen@juve.de 

Auflage

Gesamtauflage: ca. 12.000

Kontrollierte kostenlose Verteilung durch:

•	 juristische Fakultäten deutschlandweit
•	 Fachbuchhandlungen
•	 Anbieter juristischer Repetitorien
•	 Gerichte
•	 Karrieremessen für Juristen
•	 Abonnements (kostenpflichtig)
•	 Einzelbestellungen (kostenpflichtig)
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Standard-Anzeige

Premium-Anzeige

1/1 im Satzspiegel 
166 mm breit x 235 mm hoch

Preis: 5.300,- €

2/1 im Satzspiegel –  
über Bund laufend 
376 mm breit x 235 mm hoch

Preis: 6.750,- €

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass das Heft in Klebebindung hergestellt wird. Der Abstand von Schrift bzw. wichtigen Anzeigeninhalten zum Bund 
sollte mindestens 8 mm betragen. Bei einer doppelseitigen Anzeige mit durchgängigem Motiv beträgt der Versatz vom Bund aus zu 
beiden Seiten je 7 mm. 

Premium Paket
Beinhaltet eine Premium Anzeige vorne + eine Standard-Anzeige im Anzeigenteil

1/1 mit Anschnitt 
210 mm breit x 280 mm hoch 
plus 3 mm Beschnitt

Preis: 7.990,- € inkl. Standard-Anzeige 
(Premium Paket)

2. Umschlagseite (U2)	 9.500,- €

2 . Umschlagseite (U2) als Doppelseite 	 12.950,- €

3. Umschlagseite (U3)	 8.250,- €

4. Umschlagseite (U4)	 10.500,- €

2/1 mit Anschnitt –  
über Bund laufend 
420 mm breit x 280 mm hoch 
plus 3 mm Beschnitt

Preis: 9.950,- € inkl. Standard-Anzeige  
(Premium Paket)

Anzeigen und Formate

Sonderwerbeformen (S. 5) sind auf Anfrage möglich. Sprechen Sie uns an!

CO-PUBLISHING / PRAXIS INSIGHT

2-seitiger Beitrag 
Buchbar in Kombination mit einer Printanzeige  
(zzgl Anzeigenpreis)��������������������������������������������������������Preis: 3.150,- €
Buchbar ohne Anzeige��������������������������������������������������Preis: 5.300,- €

wird, auf Daten bzw. Kontaktinformationen aus sog. pri-
vatbezogenen sozialen Netzwerken wie Facebook zuzu-
greifen. 

Zwischenheadline
Nach Begründung des Arbeitsverhältnisses treten in der 
Regel die Daten in den Vordergrund, die der Arbeitge-
ber zur Durchführung des Arbeitsverhältnisses benötigt. 
Dazu zählen u.a. aktuelle Kontakt- und Adressdaten, Fa-
milienstand, Steuerklasse, Kontodaten der Beschäftigten. 
Diese Datenverarbeitung ist unbedenklich. Aber auch die 
Verarbeitung sog. sensitiver Daten, d.h. besonders schüt-
zenswerter Daten bspw. zur Gesundheit, ist keineswegs 
ausgeschlossen. So müssen Beschäftigte dem Arbeitgeber 
etwa eine festgestellte Schwerbehinderung mitteilen, um 
gesetzlich vorgesehene Unterstützungsleistungen zu bezie-
hen (vgl. §§ 167 ff., 208 Abs. 1 SGB IX). Auch können Ar-
beitgeber bspw. im Rahmen eines sog. Betrieblichen Ein-
gliederungsmanagements (vgl.§ 167 Abs. 2 SGB IX) zur 
Verarbeitung sensibler Gesundheitsdaten berechtigt sein. 
Entscheidend ist, dass die Verarbeitung mit einem hohen 
Maß an Sorgfalt erfolgt und die Daten vor Zugriffen Drit-
ter geschützt werden. 

Zwischenheadline
Konflikte über die Datenverarbeitung im Beschäftigungs-
verhältnis entzünden sich in der Regel an der Überwa-
chung von Leistung und Verhalten der Arbeitnehmer. Un-
abhängig davon, ob es sich um den Einsatz offener oder 
versteckter Videoüberwachung, von Softwares oder eines 
Privatdetektivs handelt, in sämtlichen Fällen ist diese am 
Datenschutz zu messen und die rechtlichen Hürden sind 
hoch. So gilt, dass eine Überwachung nur dann zulässig 
ist, wenn ein auf einen Arbeitnehmer bezogener, durch 
konkrete Tatsachen begründeter Verdacht einer Straftat 
oder einer schwerwiegenden Pflichtverletzung besteht 
und die Maßnahme selbst verhältnismäßig ist. Damit ist 

dem Einsatz eines sog. Keyloggers, d.h. einer Software zur 
Überwachung jedes Tastenanschlags der Beschäftigten, 
wegen einer vermuteten Privatnutzung des Internets die 
Grundlage entzogen (BAG, 27.07.17, 2 AZR 681/16). 
Liegen die Voraussetzungen einer wirksamen Datenerhe-
bung jedoch vor und wird tatsächlich eine Straftat oder 
eine schwerwiegende Pflichtverletzung des Arbeitnehmers 
festgestellt, steht einer weiteren Verarbeitung und Verwer-
tung der Daten im Rahmen eines gerichtlichen Prozesses 
der Datenschutz grundsätzlich nicht entgegen. Der Be-
schäftigtendatenschutz dient gerade nicht dazu, Arbeit-
nehmer vor der Sanktion begangener Pflichtverletzungen 
zu schützen. 

ist eine auf das Arbeitsrecht und die Arbeitgeberberatung spezialisierte Kanzlei. Sie berät 
und vertritt Unternehmen sowie öffentliche Institutionen zum gesamten Arbeitsrecht so-
wie im Sozialversicherungsrecht, gerichtlich und außergerichtlich gegenüber Betriebsräten 
/ Gewerkschaften / Arbeitnehmern, in Transaktionen und Restrukturierungen sowie in in-
solvenznahen Krisensituationen. Kanzlei XY ist Gründungsmitglied des internationalen 
Netzwerkes ELLINT.

R E C H T S G E B I E T R E C H T S G E B I E T
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St ichwor t  3

St ichwor t  4

St ichwor t  5
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Kanzlei XY
Musterstraße 1
12345 Musterhausen
kanzleixy.de 

Ansprechpartner
Dr. Marie Mustermann
marie.mustermann@kanzleixy.de
+49 1234 56 78 90 10

ANZEIGE

Der Beschäftigtendatenschutz ist seit Jahren ein Dauerthe-
ma im Arbeitsrecht. Hintergrund ist die voranschreitende 
Digitalisierung in sämtlichen Bereichen der Beschäftig-
tenverhältnisse, die eine Datenverarbeitung ohne relevante 
technische Einschränkungen zulässt. Damit stellt sich die 
Frage nach den rechtlichen Grenzen einer Datenverarbei-
tung. 

Zwischenheadline
Ein Gesetz über den Beschäftigtendatenschutz existiert in 
Deutschland nicht. Entscheidende Rechtsgrundlage für 
die Verarbeitung personenbezogener Daten ist seit 2018 
auch im Arbeitsrecht die Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO). Neben Art. 88 DSGVO, der spezifisch die Ver-
arbeitung personenbezogener Beschäftigtendaten betrifft, 
finden sich in Art. 6 ff. DSGVO allgemeine Vorgaben zur 
Zulässigkeit einer Datenverarbeitung. Daneben gelten die 
Vorgaben der Bundes- bzw. in Einzelfällen auch Landesge-
setze und Verordnungen zum Datenschutz. Der Beschäf-
tigtendatenschutz ist daher weiterhin eine Querschnitts-
materie, die den Blick in verschiedene Gesetze erfordert. 
Relevant sind im Beschäftigungsverhältnis insbesondere 
§ 26 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), das Telekommuni-
kation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz (TTDSG) sowie 
das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, Art. 2 
Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG. Zusätzlich finden sich je-
doch in einer Vielzahl von Gesetzen, die vermeintlich kei-
nen Bezug zum Beschäftigtendatenschutz aufweisen, Re-
gelungen zur Datenverarbeitung. Ein aktuelles Beispiel ist 

das Infektionsschutzgesetz (IfSG). Dort ist die Zulässigkeit 
der Verarbeitung des Impf- bzw. Genesenenstatus u.a. der 
Beschäftigten im Gesundheitswesen geregelt. 

Zwischenheadline
Mit Blick auf das Beschäftigungsverhältnis sind im Wesent-
lichen drei Phasen der Datenverarbeitung zu unterschei-
den: Begründung, Durchführung und Beendigung eines 
Beschäftigungsverhältnisses. 

Bei der Begründung stand aus datenschutzrechtlicher 
Sicht lange das Fragerecht des Arbeitgebers im Recrui-
ting-Prozess im Vordergrund. Geradezu klassisch war da-
bei die Bewertung der Frage nach einer bestehenden oder 
geplanten Schwangerschaft. Die von der Rechtsprechung 
entwickelte Maßgabe war und ist, dass Fragen und eine 
damit verknüpfte Datenverarbeitung dann zulässig sind, 
sofern diese zur Prüfung der Eignung eines Bewerbers 
für eine konkret zu besetzende Stelle berechtigterweise 
erforderlich sind (u.a. BAG, 20.03.14, 2 AZR 1071/12). 
Hierzu zählen im Wesentlichen Fragen zu Ausbildung 
und beruflicher Erfahrung. Damit ist der Frage nach einer 
Schwangerschaft im Regelfall eine Absage erteilt. Seit ei-
nigen Jahren richtet sich der Fokus allerdings zunehmend 
auf die Art und Weise der Erhebung von Bewerberdaten. 
Mit der Verbreitung berufsbezogener sozialer Netzwerke, 
wie LinkedIn und XING, werden diese beim Recruiting 
bspw. zum Zwecke des sog. Active Sourcing, d.h. der Kan-
didatensuche und -ansprache durch den Arbeitgeber sowie 
zur Durchführung von sog. Pre-Employment Screenings, 
d.h. zur Prüfung der Angaben im Bewerbungsprozess, he-
rangezogen. Beides ist nach herrschender Meinung aus 
datenschutzrechtlicher Sicht Mit der Verbreitung berufs-
bezogener sozialer Netzwerke, zulässig, sofern Arbeitgeber 
sich nicht unter Vorspiegelung falscher Tatsachen (bspw. 
unter Verwendung eines Pseudonyms) Zugriff auf Bewer-
berdaten verschaffen und die Daten allgemein zugänglich 
sind. Eine Grenze ist dann überschritten, wenn versucht 

Lorem ipsum
Lorem ipsum

ANZEIGE

Dr. Maria Mustermann ist Rechtsanwältin bei Kanzlei XY am 
Standort in Hamburg. Sie berät Unternehmen zu sämtlichen Frage-
stellungen des Individual- und Kollektivarbeitsrecht, insbesondere 
zum Beschäftigtendatenschutz, bei Unternehmensrestrukturierun-
gen und in kündigungsrechtlichen Fragestellungen mit Insolvenz-
bezug. 

DIE AUTORIN

KANZLEI XY

2 azur100 Top-Arbeitgeber 2025 azur100 Top-Arbeitgeber 2025 3
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Technische Daten

Druckverfahren

Proof
Wenn kein farblich und inhaltlich verbindlicher Digitalproof 
mitgeliefert wird, übernimmt der JUVE Verlag keine Haftung bei 
eventuell fehlerhafter Wiedergabe im Druck.

Ansprechpartnerin

Ihre Rückfragen zum Druck beantwortet gerne 
Janna Lehnen  
janna.lehnen@juve.de

Digitale Datenübertragung
•	 E-Mail an: anzeigen@juve.de

Bitte übersenden Sie ein lithofähiges PDF oder ein InDesign-
Dokument mit allen erforderlichen Schriften und Bildern.

Für Bilder (TIFF, EPS, JPG) sind folgende Auflösungen erforderlich:
•	 CMYK mit 300 dpi
•	 Graustufe mit 300 dpi
•	 Strich mit 1.200 dpi

Mit Illustrations-Programmen (Illustrator, FreeHand) erstellte Da-
teien sollten vektorisierte Schriften enthalten. Für eingebundene 
Pixel-Grafiken gelten die Angaben wie zu Bildern. 

Der JUVE Verlag akzeptiert keine Lieferung von nicht druck-
fertigen Unterlagen (z.B. Word-oder PowerPoint Dokumente). 
Anzeigenmotive müssen sich klar von der Gestaltung redakti-
oneller Inhalte abgrenzen.

Bogenoffsetdruck, 4c (Euroskala)
Farbprofil: Coated FOGRA39
Download Druckprofile: www.himmer.de/service

Aufpreis je zusätzlicher Sonderfarbe (z.B. Pantone, HKS): 980 Euro
Papier: Bilderdruck holzfrei halbmatt gestrichen 
Inhalt: 90g/qm, Umschlag: 200g/qm

Litho- und Druckservice

Himmer GmbH Druckerei & Verlag
Steinerne Furt 95
D-86167 Augsburg

ISSN: 1436 - 5170
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Halbseitige Schürze

Gatefolder & Fondfolder

Premiumseite mit Ausklapper

•	 Werbefläche vor dem Cover
•	 Ausklapper auf Vorder- und Rückseite bedruckbar
•	 azur Logo muss oben auf Schürze gedruckt werden, hierzu im oberen 

Bereich der ersten Seite einen Platz in Höhe von ca. 62 mm vorsehen. 

Format: 105 mm breit x 280 mm hoch plus 3 mm Beschnitt
Preis: 16.000,- €

Produktionsbedingt muss auf der Rückseite der Schürze ein Abstand von 10 mm 
von wichtigem Inhalt zum rechten Rand (Klebebund) eingehalten werden. 

•	 Ausklapper auf Vorder- und Rückseite bedruckbar 

Format: 105 mm breit x 280 mm hoch  
plus 3 mm Beschnitt

Preis: 12.950,- €

Format ganzseitiger Ausklapper:  
195 mm breit x 280 mm hoch  
plus 3 mm Beschnitt

Preis: 13.950,- €

Format halbseitiger Ausklapper:  
105 mm breit x 280 mm hoch  
plus 3 mm Beschnitt

Preis: 12.950,- €

•	 Ausklapper auf Vorder- und Rückseite bedruckbar 
Format Premiumanzeige: 207 mm breit x 280 mm hoch plus 3 mm Beschnitt

Sonderwerbeformen
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azur – Deine Karriere mit Recht

JUVE ist ein Branchenpresseverlag mit Sitz in Köln.

Unsere Brancheninformationen – Nachrichten und Artikel, Rankings, Umsatz- und Gehaltsstatistiken – veröffentlichen wir online sowie in 
Zeitschriften und Handbüchern.

Unsere Publikationen richten sich an Juristen:innen, Patentanwält:innen und Steuerberater:innen in Kanzleien, Beratungsgesellschaften, 
Unternehmen, Justiz und Verwaltung. Und an Studierende, Referendar:innen, Doktorand:innen – die Jurist:innen und Steuerberater:innen 
von morgen.

Zudem richten wir Fachtagungen, Netzwerkveranstaltungen und Preisverleihungen aus.

Unter der Marke azur bietet der JUVE Verlag jungen Jurist:innen auf vielfältige Weise Informationen von Studium über Referendariat bis 
zum Berufseinstieg. Neben Karrierewegen im Wirtschaftsrecht schaffen die azur-Publikationen zudem eine breite Informationsbasis zu 
Gehältern und potenziellen Arbeitgebern. 

Die Website azur-online.de wird jährlich von 3 Printausgaben begleitet:

Signale ist die JUVE-Tagung für Personalthemen in Anwaltskanzleien und findet jährlich im Frühjahr statt. Sie richtet sich exklusiv an die 
Partnerschaft und Mitarbeiter:innen in Kanzleien, die für strategische Personalthemen zuständig sind. 
▶ signale.juve-veranstaltungen.de

 
azur Awards:
Jedes Jahr zeichnet die azur-Redaktion vier Arbeitgeber für besonderes Engagement in der Nachwuchsförderung mit den azur Awards aus.
In die engere Wahl kommen dabei regelmäßig Arbeitgeber aller Arten – also Kanzleien ebenso wie Rechtsabteilungen, Behörden oder 
Beratungsgesellschaften. Entscheidend ist, dass sie deutsche Juristen beschäftigen und diese von den Angeboten profitieren.
▶ azurawards.juve-veranstaltungen.de

azur100 2025  
Top-Arbeitgeber  

für Juristen

azur 02/25 
Karrieremagazin   
für junge Juristen

azur 01/25 
Karrieremagazin   
für junge Juristen



 Sonstige Formate und Sonderwerbeformen auf Anfrage.

Agenturprovision: 10%
Alle Preisangaben verstehen sich zzgl. gesetzl. Umsatzsteuer. Bei Buchungen in azur werden als Anzahlung 50% des Anzeigenpreises mit Buchung fällig, die übrigen 50% werden 
bei Veröffentlichung in Rechnung gestellt. Wir weisen darauf hin, dass für alle Vertragsabschlüsse und Anzeigenaufträge unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten. Die AGB 
des JUVE Verlags finden Sie zum Download auf unserer Website: http://www.juve.de/media-agb/agb.

Bitte schicken Sie uns das Auftragsformular an anzeigen@juve.de  

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl an

Anzeigenauftrag an
JUVE Verlag 
für juristische Information GmbH
Sachsenring 6 · D - 50677 Köln 
E-Mail: anzeigen@juve.de
Telefon: 0221 / 91 38 80-0
Telefax: 0221 / 91 38 80-18

Geschäftsführung: Geertje de Sousa, 
Jörn Poppelbaum
Sitz der Gesellschaft: Köln
Amtsgericht Köln HRB 29593
Gerichtsstand: Köln
Bankverbindung: GLS Bank
BLZ 430 609 67, Kto-Nr. 4036 584 800
IBAN: DE87 4306 0967 4036 5848 00
BIC: GENO DE M1 GLS
Ust.-Nr. DE 191332749 
Steuer-Nr. 214 5809 0371

Auftraggeber

Kanzlei/Firma:_______________________________________________________________

Ansprechpartner: _ ___________________________________________________________

Anschrift: _ _________________________________________________________________

Rechnungspostfach (E-Mail): _ __________________________________________________

PLZ/Ort: ____________________________________________________________________

Telefon: ____________________________________________________________________

E-Mail: _____________________________________________________________________

Datum/Unterschrift: __________________________________________________________

1/1 Seite (Satzspiegel)	 5.300,- €

2/1 Seite (Satzspiegel)	 6.750,- €

1/1 Seite (Anschnitt)	 7.990,- €

2/1 Seite (Anschnitt)	 9.950,- €

Die Reihenfolge der Premiumseiten wird nach Buchungseingang vergeben.

STANDARD-ANZEIGE
(Platzierung in der Anzeigenrubrik)

PREMIUM PAKET
(Premium-Anzeige vorne + eine Standard-Anzeige)

Co-Publishing / Praxis Insight  
(2-seitig, max. 6.000 Zeichen)

Buchbar in Kombination mit einer Printanzeige� 3.150,- € zzgl. Anzeigenpreis

Buchbar ohne Anzeige	 5.300,- €

BUCHUNGSFORMULAR 2026

 – TOP ARBEITGEBER FÜR JURISTINNEN UND JURISTEN –

Anzeigenschluss: 08.12.2025
Druckunterlagenschluss: 15.12.2025
Abgabetermin Co-Publishings: 15.12.2025
Erscheinungstermin: 20.03.2026


